
Das aktuelle Gespräch

Eın ter ökumenischer Hut
Anmerkungen FEilert erms ‚„FEinigkeıt 1m Fundamentalen”

Der Beitrag VonNn Eiılert Herms in der ÖR 37, Heft 1, Januar 1988, möchte einen
besseren Weg ZUT zwischenkirchlichen Verständigung aufzeigen als dıe bisher
beschrıttenen Wege. Eın olches Angebot ırd INan 11UTr begrüßen können Herms’
Beıtrag ist auch ıne Herausforderung alle, dıe sich auf dem gegenwärtigen Wege
des auf Konsensus und Konvergenz ausgerichteten ökumenischen Diıalogs eine
solche Verständigung bemühen, ihre etihoden und Zielsetzungen noch deutlicher

klären und formulıeren, damıt Miıißverständnisse un! Fehldeutungen, w1e sıe
siıch beı Herms fiınden un! ZUT Voraussetzung seiner Krıititk gemacht werden, VeI-

mı]eden werden können. ach mehrfacher Lektüre der Überlegungen VOIl erms
habe ich jedoch den FEindruck9 daß hıer eın „alter ökumenischer Hut‘“‘
in einer UCI, wenngleıch wesentlich raffinıerteren Verpackung angeboten ırd.

Herms’ Grundthese ist, daß CNSCIC kirchliche Gemeinschaft 1m Fundamenta-
len begründet sein muß, aber eben nıcht in der Verknüpfung oder gal Vermischung
VO  z Glaubensfundament und Fundamentalartıkeln kiırchlicher Lehre, sondern eın
1m Glaubensfundament der durch das Evangelıum geschenkten persönlıchen Glau-
bensgewıßheıt), dem Grund und Gegenstand kıirchlicher Lehre und VOI dieser
unterscheiden. Die überlieferten Gestalten kiırchlicher Lehre bleiben darum VO
Bemühen diese Einigkeıit 1m Glaubensfundament unberührt. Damıt ird der
Holzweg des Bemühens die Überwindung (Herms sagt „Neutralısıerung‘‘,
‚„Beseıtigung‘‘) der strittigen Punkte geltender kırchlicher Lehre ‚durc. Einschmel-
ZUNg in ıne NCUC, übergreiıftende Gestalt kırchlicher Lehre** (57) vermiıeden.

Dıes ist Jedoch, meıine ich, 1m runde nıchts anderes als ıne Neuauflage der
in den Gesprächen VOoN Glauben und Kırchenverfassung In den zwanzıger und drei-
Biger Jahren VOIN Vertretern aus dem pletistischen und lıberalen Lager vorgetiragenen
Posıition. Diese Theologen plädıerten für ıne Eıinheıt, die ihren Grund und Aus-
druck 1im persönlichen Glauben die gnädige Zuwendung ottes in Jesus Christus,
1im Gebet un! in der Nachfolge Jesu finden ollte, während s1e demgegenüber alle
kırchliche Lehre als sekundär und für diese Einheit 1m Gilauben als irrelevant abta-
ten Natürlich operierten jene Theologen nıcht mıiıt einer ähnliıchen Unterscheidung
und doch ohl auch notwendigen Verbindung) zwıischen Glaubensgrund und der
diıesen auslegenden kirchlichen Lehre Ww1ie Eiılert Herms. Und natürliıch ll erms
auch nicht kiırchliche Lehre abwerten wı1ıe  R Jene, 1im Gegenteıl. Doch alle seine wiıeder-
holten Beteuerungen, dalß die VOINl ıhm hervorgehobene Unterscheidung gerade 1m
‚„‚Medıum““ überlieferter Lehre oder als ‚„‚Konkretisierung‘“‘ olcher Lehre
geschieht, daß ıne „lehrmäßige‘‘ Unterscheidung ist, bleibt letztlich höchst for-
mal mıt dem Ziel, dıe Inhalte VO  e Lehre Aaus dem Öökumenischen Gespräch ‚Uu-
klammern. Bezeichnend für seine im Blick auf das Öökumenische Gespräch auf ıne

Unterscheidungsfunktion reduzierte Konzeption VON kiırchlicher Lehre ist der
grandios-vernebelnde Satz ‚„„‚Denn dıe Kirchengemeinschaft auf der Basıs der ] eu-
eNDerger Konkordie, Anm des Verfassers ırd ausgesprochen UrTrC. die lehrmäßige
Anerkennung der lehrmäßigen Feststellung, daß der Gegenstand er kirchlichen
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Lehre VOIl dieser unterschieden ist und da seine Einheit durch bestimmte Dıfferen-
ZeMN seiner ljehrmäßigen Beschreibung nıcht aufgehoben WIT 66 (61) Und auch die
‚‚Konkretisierung‘‘ kirchlicher Lehre gegenüber deren Neutralıisierung oder Entwer-
tung erschöpft siıch in derselben Unterscheidungsfunktion, indem ‚„„dıe kirchliche
Lehre sich selbst als Lehre VOIl iıhrem Gegenstand eben ottes eigenem ebendi-
SCH Wort, durch das selber sich ZU Grund und Gegenstand des Glaubens macht

unterscheidet‘‘ 61)
Faktısch läuft also auch Herms’ nsatz auf nıchts anderes als auf ıne UU  —

„lehrmäßige‘‘ Neutralisierung geltender kirchlicher Lehre 1m Siıinne VoNnNn

deren Ausklammerung aQus dem ökumenischen Dialog hınaus Im Rahmen seiner
Logiık are dies ıne gelungene Neutralısıierung, 190088 ist Ss1ie eben und hier
trıfft sıch erms wieder mıiıt seinen pletistischen und lıberalen Vorläufifern un  —
schichtlich un auch wohl theologisch nıcht haltbar.

Herms Neutralisierungsversuch ist offenkundıg ungeschichtlich angesiıchts
der Tatsache, daß dıe unglückseligen Spaltungen innerhalb der Christenheit ihren
Grund oder auch 1m Nachhinein hre s1e legitimierenden Ausdrucksformen
gerade ıIn den geltenden Gestalten kirchlicher Lehre und Ordnung gefunden haben
ÖOkumenisches Bemühen die Überwindung diıeser Sıtuation kann doch nıcht
diese geschichtsmächtigen Realıtäten lgnorleren oder ausklammern. Der beschwer-
1C Weg des Dıalogs zwischen unterschiedlichen Ausprägungen kirchlicher Lehre
und Ordnung ist uns VOom einen Herrn seines einen es und VO der Geschichte
unausweıichlıch aufgetragen. Dieser Weg kann also weder durch ıne Neutralisie-
rung, Abwertung oder Ausklammerung kırchlicher Lehre egangen werden, noch
durch dıe ‚„‚Überwindung der Dıfferenzen zwıischen den bestehenden Gestalten
kirchlicher Lehre durch eren Einschmelzung in eın höheres Drittes‘‘ (63) ztieres
wıll nıemand 7.B ın ‚„‚Glauben und Kirchenverfassung‘‘. Konkret: Diıe Lima-ITexte,
ZU Beispiel, sınd nıcht Angebot eines TSsatzes für bıslang geltende kiırchliche
Lehre, nicht eın ‚„nNÖheres Drıttes®‘, sondern eın krıitisch reziplerender nier-
pretationshorizont für jede geltende und hoffentlich der Erneuerung und Erweite-
rung fähige kiırchliche Lehre und Praxıs Diese Zielsetzung des bilateralen w1e multi-
lateralen ökumenischen Dıalogs müßte in der Tat noch deutlicher geklärt und kom-
munizlert werden.

Der ungeschichtliche Z/ug in der Darstellung VO  — Herms omMmm auch In seiner
Beurteilung ruherer Lösungsversuche im 1C auf ıne Eıinigkeıt 1im Fundamenta-
len ZU Ausdruck. Es darf für ihn keine geschichtlichen Wiırkungen geben, eıl die
jeweılıige Theorie mangelhaft WAälrl. ıne Kenntnis der ökumenischen eWEe-
SunNng würde ih: jedoch lehren, daß auch diese Versuche, offenkundiger Schwä-
chen, ungemeın geschichtlich wirksam geworden sınd biıs hın ZUTr Kirchenunion 1n
verschıedenen Teilen der Welt Gleiches gilt auch für dıe Auswirkungen der EWE-
gung für „‚Glauben und Kirchenverfassung‘“‘, über die Man nach einem kurzen Bliıck
in dıe ‚‚Geschichte der öÖökumenischen Bewegung‘‘ VonNn Rouse/Neıll nicht leicht-
händıg Urteıile fällen sollte.

Der Vorschlag VO  — Eilert erms scheint mir auch theologisch nıcht haltbar
sein. Gewiß ist dıe VOIN ıhm herausgestellte Unterscheidung zwıschen Glaubensfun-
dament/Glaubensgewißheıt und kirchlicher Lehre wichtig und wırd ohl auch allge-
meın akzeptiert. Doch dıe Bestimmung und Formulierung des Glaubensfundaments
geschieht Ja bereıts ‚IM Medium“* kirchlicher Lehre, und ‚Wal auch 1n unterschied-
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lıcher kirchlicher Tre Dieser unauflösbare Zusammenhang VO  e Unterscheidung
und Zusammengehörigkeıt omm auch 1im Gegensatz ZUT Interpretation VONN

Herms In der Leuenberger Konkordıie ZUuU Ausdruck. Diese ist das Ergebnıis jJah-
relanger Lehrgespräche un formulhiert die Übereinstimmung 1Im Verständnıiıs des
Evangeliums des Glaubensgrundes), aber auch der Taufe un des Abendmahls, ın
der Sprachgestalt VOIl Lehre Noch mehr: Eın wesentlicher Bestandteıl der Konkor-
dıe ist die Bewältigung früherer gegenseltiger Lehrverurteijlungen! So omm 1in der
Leuenberger Konkordıie nıcht 11UT der gleichsam kollektive Konsens utherischer,
unilerter und reformierter persönlıcher Glaubensgewißheıten auf der Grundlage der
Rechtfertigungsbotschaft ZU Ausdruck, sondern eın Lehrkonsens, miıt dem sıch
dıe Kırchen mıt iıhren geltenden Lehren in Übereinstimmung sehen können.

Die Leuenberger Konkordie belegt also, daß dıe Unterscheidung VO  — Glaubens-
fundament und kırchlicher Lehre notwendig ist, da aber beıde 1m ökumenischen
Gespräch nıcht voneiınandergwerden können. ıne solche rennung ist auch
deshalb nıcht möglıch, eı1l dıe Eıinigkeıt In persönlıcher (indiıvidueller) Glaubensge-
wıßheilit nıcht als tragende Basıs einer WIe immer auch konzıplerten Gemein-
schaft ausreichen kann Womiuit WIT be1 der Ekklesiologie angelangt wären, dem
Hauptthema des ökumenischen Dıalogs der kommenden ahre, in dem protestan-
tische Theologıie viel beıtragen, aber angesichts ihres ekklesiologischen Defizıts
hoffentlich auch manches lernen ırd

Günther Gaßhmann

Dokumen und Berichte

Chancen für das orthodoxe Athiopien?
Im revolutionären Äthiopien vollziehen sıch Entwicklungen chnell Man darfi nıe

meınen, eın Urteıl, das INan sıch VOI dreı1 Jahren gebildet hat, sel noch heute gültıg.
Dıie orthodoxe Kirche, die schon 1660 re lang das Wesen des Äthiopiers prag
und heute unter einer Reichsbevölkerung Von MIı0o. alleın Miıo. Gläubige
umfaßt, kann keine Pause 1m Dazulernen einlegen. In dreı Problembereichen muß
sıe nach Ösungen suchen: Das Durchhalten 1im prekären Staat-Kirche-Verhältnis,
dıe Entfaltungsmühe des traditionellen Kirchenschulwesens, die Heılung des Bruchs
der kanoniıschen Beziehungen ZUTr koptischen Kırche gılt in den Blick fassen.

Das Verhältnis zwıischen marxıstischer, grundsätzlıch ‚„wissenschaftlich‘‘-athe1-
stischer Volksrepublık un! orthodoxer Kırche scheıint sıch einzuspielen. Daß der
Glaube und dıe polıtische Ideologıe unvereinbar seilen, wußte man seıit den revolutio0-
naren nfängen auf beiıden Seıiten Aber beıde Seıten hatten ein Interesse, den
Gegensatz verschleiern. e{Zz! bekennt INa sich ffener gegeneinander und VCI-

INa das in erstaunlicher Toleranz.
Das marxistische One-Party-System hat ZU atum des 13 Revolutionsfesttages

September 1987 weichere Gelenke ekKkommen: Die reichlıch ıIn der Öffent-
lıchkeit diskutierte NeUEC Verfassung wurde iın Geltung gesetzt, das Parlament, das
Shengo, ZUT ersten Sıtzung einberufen und der für die Zwischenzeıiten der jJährliıchen
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